
Frau Dr. Albrecht, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Ich wurde vom Rechtsausschuß beauftragt, diese Vorlage zu 
begründen. Der Rechtsausschuß hat sie einstimmig angenom
men, empfiehlt der Volkskammer, das Rechtsanwaltschaftsge
setz zu beschließen mit den vom Rechtsausschuß vorgeschlage
nen Veränderungen. Dazu muß ich erklären, daß außer den Än
derungen, die jetzt allen Abgeordneten vorliegen, weitere Ände
rungen nachträglich vom Rechtsausschuß beschlossen wurden, 
und zwar heute. Wir hatten das Gesetz gestern verabschiedet, 
aber auf Grund von Vorsprachen der Notare sowie des Behinder
tenverbandes haben wir hier noch weitere Änderungen vorge
nommen.

Ich bitte doch einmal, daß die Abgeordneten etwas ruhig sind, 
was glauben Sie, wie das hier vorn stört. - Na, ist doch wahr.

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Ich denke wir tun 
uns allen einen Gefallen, wenn wir jetzt noch konzentriert ar
beiten. So sind wir schneller mit unserer Arbeit fertig. Bitte 
schön.)

Auch wenn es Mitternacht ist, aber das Rechtsanwaltsgesetz 
hat vielleicht für Sie persönlich auch mal Bedeutung. Es könnte 
ja sein, Sie brauchen einen Rechtsanwalt.

Es geht uns um folgende Empfehlung: Im Punkt 2 geht es uns 
darum, daß der Ausschuß für Deutsche Einheit in den Eini
gungsvertrag hineinbringt, daß im Einigungsvertrag Anlage 2, 
Kapitel3, SachgebietA, Abschnitt3, Nummer 1, Buchstabef, ge
ändert wird, und zwar soll da gestrichen werden: Vorschriften 
über die überbehördliche Sozietät entfallen. Im Einigungsver
trag ist festgelegt, daß Vorschriften über die überbehördliche 
Sozietät angewendet werden sollen. Es gibt aber eine Entschei
dung des Bundesgerichtshofes, wonach in der BRD eine überbe
hördliche Sozietät der Rechtsanwälte zugelassen ist. Wir mei
nen, daß im Einigungsvertrag wir uns an diesen Beschluß des 
Bundesgerichtshofes halten sollten. Deshalb hat der Rechtsaus
schuß alle Regelungen zur überbehördlichen (überörtlichen) So
zietät dringelassen und nicht gestrichen.

Die nächste Sache betrifft Ziffer 1, § 2, Abs. 3. Dazu gab es gro
ße Auseinandersetzungen und Streitereien. Der Rechtsaus
schuß schlägt folgenden Kompromiß vor, und ich bitte, daß die 
Abgeordneten ihre Stifte nehmen und mitschreiben, da wir diese 
Änderung jetzt diktieren müssen. Es ist leider nicht anders mög
lich. Der Satz lautet wie folgt:

(U nmutsäußerungen)

Wenn das auch furchtbar lustig ist, aber Sie sollen ja schließ
lich darüber abstimmen.

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Tut mir leid. Es 
müßte jetzt konsequent noch einmal gesagt werden, wir än
dern die Drucksache Nr. 194 a jetzt handschriftlich. Sie müssen 
dann aber dazu sagen ... Sie müssen alle Änderungen dieses 
Blattes jetzt wirklich noch einmal ganz korrekt sagen. Ein 
Punkt 6 soll jetzt noch hinzukommen, wie ich heraushöre. 
Dann sagen Sie jetzt bitte genau, wo das ist.)

Ja, ich sage das jetzt ganz genau, mit Komma. Änderung der 
Anlage zur Drucksache Nr. 194 a, Ziffer 1, § 2, Abs. 3.

Der Satz soll lauten:

„Der Rechtsanwalt kann zu gleichzeitiger Amtsausübung 
als Notar bestellt werden, sofern ein Gesetz das vorsieht.“

So soll der Satz lauten. Das ist der Beschluß des Rechtsaus
schusses.

Der erste Satz hieß:

„Der Rechtsanwalt kann zu gleichzeitiger Amtsausübung 
als Notar bestellt werden.“

Den letzten Satz haben wir gestrichen, und dafür sagen wir:
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„Der Rechtsanwalt kann zu gleichzeitiger Amtsausübung 
als Notar bestellt werden, sofern ein Gesetz das vorsieht.“

Das bedeutet, daß den künftigen Ländern die Entscheidung 
Vorbehalten wird, ob Rechtsanwälte künftig notarielle Tätigkeit 
ausüben dürfen oder nicht. In der Bundesrepublik ist das sehr 
verschieden. In einigen Ländern ist cs möglich, in anderen nicht. 
Und das sollen die Länder selber entscheiden.

Stellvertreter der Präsidentin D.. Höppner:

Bitte die nächste Änderung.

Dr. Albrecht, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Die nächste Änderung: Auf der Grundlage des Vorstoßes des 
Behindertenverbandes der DDR wird ein Punkt 6 hinzugefügt. 
Paragraph 7 Abs. 5 des vorliegenden Rechtsanwaltschaftsgeset
zes wird wie folgt geändert. Die Wörter „eines körperlichen Ge
brechens“ sind zu streichen. Diese Wörter „eines körperlichen 
Gebrechens“ sind analog zu streichen in den §§16 Abs. 3 Ziff2 
und 18 Abs. 3 des vorliegenden Rechtsanwaltschaftsgesetzes.

So lautet der Antrag des Rechtsausschusses. Wir begründen es 
wie folgt:

(Zuruf: Noch einmal zum Mitschreiben.)

Ja, also Ziffer 6 ... '—'

(Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne:
Das ist eine Zumutung!)

Ja, für den Rechtsausschuß war das auch sehr kompliziert, die 
vielen Anträge zu berücksichtigen, die hier noch im Nachhinein 
gekommen sind, nach der Beschlußfassung. Und wir meinen 
doch, daß solche Notariatsgemeinschaften und die Behinderten 
hier auch Rechte hatten, die wir noch berücksichtigen mußten.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Darf ich Sie einmal unterbrechen. Ich glaube, es ist doch bes
ser - wir haben noch einiges zu behandeln -, zu prüfen, ob das 
nicht mal kurz diktiert werden kann und uns hier einmal schrift
lich vorgelegt wird, mit ein paar Kopien, damit jede Fraktion we
nigstens eins hat. Ich halte das sonst für zu kompliziert. Es ist ein 
ganz wichtiges Gesetz. Sind Sie damit einverstanden, daß wir die 
Beratung unterbrechen?

(Dr. Albrecht: Gut.)

Danke schön. Dann bitte ich, das jetzt noch einmal als Ände
rung zu dieser Drucksache zu diktieren und dann, wenigstens 
ein paarmal kopiert, für die Fraktionen und hier für die Verhand
lungsleitung vorzulegen. Sonst ist es außerordentlich schwierig, 
das zu verhandeln. Der Tagesordnungspunkt ist unterbrochen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr.213a)

Auch das war in den Rechtsausschuß überwiesen. Ein Vertre
ter des Rechtsausschusses. Machen Sie das? Bitte schön.

Jacobs, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Gesetz über 
die Schiedsstellen in den Gemeinden regelt das Schlichtungs
verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, das Verfahren 
bei Bagatellstrafsachen und das Sühneverfahren vor Erhebung 
einer Privatklage. Insbesondere letzteres ist regelungsbedürf-


